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Ziel
Diese Matrix hilft, festgestellte Abweichungen (Ist/Soll) einheitlich zu bewerten und daraus Maßnahmen, Fristen und Nachprüfungen abzuleiten. Maßgeblich sind die konkrete Gefährdung, die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen und die Herstellerunterlagen.
1. Kurz‑Entscheidungsbaum
1) Abweichung/Mangel festgestellt → dokumentieren (Ort, Bauteil, Zustand).
2) Sicherheitstechnische Bewertung: Stehen der Inbetriebnahme/dem Weiterbetrieb Bedenken entgegen?
   - Nein → Weiterbetrieb möglich (Maßnahmen ggf. geplant, Terminierung).
   - Ja → Betrieb untersagen/Stilllegen bis Mängelbeseitigung und ggf. Nachprüfung.
3) Bei nicht-akuter Gefährdung: Frist setzen + Nachprüfung/Wirksamkeitskontrolle definieren.

2. Entscheidungsmatrix (Praxis)
	Kategorie
	Typische Situation (Beispiele)
	Weiterbetrieb
	Maßnahme / Frist
	Nachprüfung / Nachweis

	A – Weiterbetrieb
	Abweichung ohne sicherheitstechnische Relevanz oder mit ausreichenden Sicherheitsreserven; Kennzeichnung leicht verschmutzt; leichte Korrosion ohne Querschnittsverlust (bewertet).
	Ja
	Dokumentieren; ggf. Instandhaltung einplanen; Prüffristen bei Bedarf anpassen.
	Kein zusätzlicher Nachweis nötig; optional Wirksamkeitskontrolle bei nächster Prüfung.

	B – Betrieb mit Auflagen / Frist
	Mangel mit potenzieller Gefährdung, aber keine akute Gefahr; Sicherheitsfunktion grundsätzlich vorhanden, aber verschlechtert (z.B. Gängigkeit eingeschränkt); beginnende Leckage ohne Funktionsverlust (bewertet).
	Eingeschränkt
	Maßnahme definieren; Frist setzen; ggf. Nutzung einschränken; ggf. Prüffrist verkürzen.
	Nachweis der Mängelbeseitigung; ggf. Nachprüfung/Funktionskontrolle erforderlich.

	C – Stilllegung / Betrieb untersagen
	Bedenken gegen Inbetriebnahme/Weiterbetrieb: Sicherheitsfunktion nicht wirksam; unkontrollierte Bewegung möglich; tragende Teile beschädigt/gerissen; Not‑/Sicherheitsfunktionen ausgefallen; starke Leckage/Druckverlust.
	Nein
	Arbeitsmittel außer Betrieb nehmen; Mängelbeseitigung veranlassen.
	Nachprüfung nach Mängelbeseitigung; Prüfergebnis dokumentieren und Betreiber‑Bestätigung einholen.



3. Formulierungsbausteine für den Prüfbericht (kurz)
• „Es wurden folgende Mängel festgestellt: …“
• „Der Weiterbetrieb ist (nicht) zulässig, weil …“
• „Die Mängel sind bis spätestens … zu beseitigen; eine Nachprüfung ist (nicht) erforderlich.“
• „Die Kenntnisnahme des Prüfergebnisses und die Mängelbeseitigung sind vom Betreiber zu bestätigen.“
Arbeitsunterlage – Ableitung aus TRBS 1201 (Ist/Soll/Bewertung) und DGUV Grundsatz 308-002 (Prüfergebnis/Bedenken/Nachprüfung).
